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Anforderung Auslegung / Anwendung Prüfschritte Prüfergebnisse Ja Nein 

Bauliche Anforderungen an Haltungsformen in der Rindermast (außer Mutterkuhhaltung) - Grundlagen 

Ställe müssen so beschaffen 
sein, dass deren tageslicht-
durchlässigen Flächen mindes-
tens 5 % der Stallgrundfläche 
betragen. 

 Als „Stallgrundfläche“ (A) wird die Fläche des 
Stalles insgesamt bezeichnet. Sie berechnet 
sich nach Länge x Breite der Außenmaße des 
Stalles. Nicht zu berücksichtigen sind aus-
schließlich angebaute Wirtschaftsteile, die für 
Tiere nicht zugänglich sind, z.B. Futterhaus, 
Büro, Sozialgebäude. 

 Als „tageslichtdurchlässige Flächen“ (B) gelten 
die im Tierbereich bauseitigen Wand- und  
Deckenöffnungen.  
Hierzu zählen insbesondere:                                             
gänzlich offene Flächen, Fenster, Lichtplatten, 
Spaceboards und Windschutznetze / Curtains. 

 

Es handelt sich um einen Stallneubau. 

Stallgrundriss und Seitenansichten liegen bei. 

Lichtdurchlässige Gebäudeteile sind in den Plänen 
eingezeichnet/markiert, eine Aufstellung und Be-
rechnung der m² liegt bei. 

A  Stallgrundfläche   

  Länge (a) 

  Breite (b) 

 Fläche (a x b) = 

B  Tageslichtdurchlässige Fläche  = 
 
Anteilige tageslichtdurchlässige Flächen  = 
 zur Stallgrundfläche [(B/A)x100] 

 

 

 
 
 

 

_______ m 

_______ m 

_______ m² 

_______ m² 
 
_______ % 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

  

            

BNR Name, Vorname bzw. Unternehmen 

 
Für jede zu fördernde Stallanlage / Stallbereich ist eine eigene Prüfliste vorzulegen. 
Hinweise: „Mastrinder“ sind jegliche, ausschließlich zur Schlachtung gehaltene männliche und weibliche Rinder, älter als 6 Monate. 
Die maßgebenden Flächen sind in den Bauunterlagen klar ersichtlich auszuweisen oder zusätzlich als spezielle Berechnung beizufügen. 
Mit den zu fördernden Investitionen sind die baulichen und technischen Voraussetzungen zur Einhaltung der folgenden Anforderungen zu schaffen oder beizubehalten. 
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Anforderung Auslegung / Anwendung Prüfschritte Prüfergebnisse Ja Nein 

Anforderungen an die Haltung von Mastrindern – Liegeflächen 

Die Liegefläche muss so bemes-
sen sein, dass alle Tiere gleich-
zeitig liegen können. 

 

 Die „verfügbare Fläche“ ist die „nutzbare Stall-
fläche“ (C). 

 Als „nutzbare Stallfläche“ (C) werden die von 
den Tieren frei wählbar zu benutzenden Lauf- 
und Liegeflächen angenommen. Ausgenom-
men sind abgetrennte Flächen der Futterti-
sche, Treibewege, Laufhöfe und Selektionsbo-
xen.  

 Als Liegefläche gelten die Flächen, welche die 
auf nachfolgender Seite beschriebenen Anfor-
derungen an „Liegeflächen“ hinsichtlich Bo-
dengestaltung, Einstreu und Abmessungen er-
füllen. 

 Je Tier ist folgende Mindestliegefläche bereit-
zustellen: 

       H1 < 350 kg LG mindestens 3,5 m² 
       H2 > 350 kg LG mindestens 4,5 m²  
 

Die von den Tieren frei wählbaren, uneinge-
schränkt nutzbaren Lauf- und Liegeflächen sind in 
den Plänen eingezeichnet/markiert, eine Aufstel-
lung und Berechnung der m² liegt bei. 
 
C  Nutzbare Stallfläche   = 
E  Flächen, welche nicht die Anforderungen  
 an einen Liegeplatz erfüllen   = 
 
F  Liegefläche insgesamt (C – E)  = 
 
D1 Anzahl Mastrindplätze < 350 kg   = 
 
H1 Platzbedarf Mastrind < 350 kg (D1 x 3,5m²)  = 
 
D2  Anzahl Mastrindplätze > 350 kg  = 
 
H2  Platzbedarf Mastrind > 350 kg (D2 x 4,5 m²) = 
 
H Gesamt-Platzbedarf (H1 + H2)   = 

 
 
 
 
 
_______ m² 
 
_______ m² 
 
_______ m² 
 
_______ MR 
 
_______ m² 
 
_______ MR 
 
_______ m² 
 
_______ m² 
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Anforderung Auslegung / Anwendung Prüfschritte Prüfergebnisse Ja Nein 

Die Liegefläche muss ausrei-
chend mit geeigneter trocke-
ner Einstreu oder anderem 
komfortschaffenden Material 
(Komfortmatten geprüfter und 
anerkannter Qualität) versehen 
werden. 

 
 

 

 Die Liegefläche ist dann ausreichend mit ge-
eigneter trockener Einstreu versehen, wenn 
der Liegeplatz trocken ist und keine Ursache 
für Verschmutzung, Verletzung und Infektion 
der Tiere darstellt. 

 Geeignete Einstreu für Rinder sind anerkannte 
Naturstoffe wie Stroh, Sand, Kalk, Torf, Säge-
späne und deren Gemische untereinander,  
jedoch kein abgepresstes Gülle- oder Gär-
restsubstrat.  
Als „Anderes komfortschaffendes  
Material“ gelten z.B. von der DLG geprüfte 
und zertifizierte oder mit vergleichbaren Tests 
bewertete Komfortmatten. 

Die Liegefläche wird ausreichend eingestreut  
mit: 

- Stroh 

- Sand 

- Kalk 

- Torf 

- Sägespäne 

- Sonstiges 
 
 
Die Liegefläche ist mit Komfortmatten ausgestat-
tet. 
 Geprüft/getestet durch  
 Der Prüfbericht liegt bei. 

 
 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Anforderung Auslegung / Anwendung Prüfschritte Prüfergebnisse Ja Nein 

Anforderungen an die Haltung von Mastrindern – Bewegungsflächen 

Perforierte Böden (mit einer 
Spaltenbreite von max. 3,5 cm) 
dürfen höchstens 50 % der 
nutzbaren Stallfläche ausma-
chen, es sei denn, die Liegeflä-
che ist mit einer perforierten 
Gummimatte ausgelegt, die 
mindestens 50 % der Stallflä-
che ausmacht. 

 Als „nutzbare Stallfläche“ werden die von den 
Tieren frei wählbar zu benutzenden Lauf- und 
Liegeflächen angenommen. Ausgenommen 
sind abgetrennte Flächen der Futtertische, 
Treibewege, Laufhöfe und Selektionsboxen.  

 Als perforierte Böden gelten mit Spalten  
versehene Flächen.  
Die maximale Spaltenbreite beträgt 3,5 cm. 

 
 
 
 

Die Mastrinder werden auf perforierten Böden 
aufgestallt. 

Wenn JA:  maximale Spaltenbreite  = 
 
BITTE WÄHLEN SIE AUS: 

- Stallfläche ohne perforierte Gummimatten 
 

C  Nutzbare Stallfläche = 
P  Perforierte Fläche  = 
 

Anteilige perforierte Flächen  = 
 zur nutzbaren Stallfläche [(P/C) x 100]  
 

 

- Stallfläche mit perforierten Gummimatten 
 

C  Nutzbare Stallfläche = 
R  Liegefläche mit Gummimatten ausgelegt  = 
 

Anteilige mit Gummimatten ausgelegte Fläche = 
 zur nutzbaren Stallfläche [(R/C) x 100] 

 
 

_______ cm 
 
 

 
 

_______ m² 
_______ m² 
 

_______ % 
 
 
 
 

_______ m² 
_______ m² 
 

_______ % 
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Anforderung Auslegung / Anwendung Prüfschritte Prüfergebnisse Ja Nein 

Bauliche Anforderungen an Haltungsformen in der Rindermast (außer Mutterkuhhaltung) - Grundfutterfressplätze 

Für jedes Tier ist ein Grundfut-
terfressplatz bereitzustellen, 
dessen Breite ausreicht, dass 
alle Tiere gleichzeitig fressen 
können.  
 
Bei Vorratsfütterung ist ein 
Tier-Fressplatz-Verhältnis von 
1,2 : 1 zulässig.  
 
Sofern den Tieren ein perma-
nenter Zugang zum Futter er-
möglicht wird, ist ein Tier-
Fressplatz-Verhältnis von  
maximal 1,5 : 1 zulässig. 
 
 

 Ein Grundfutterfressplatz ist ein Platz an einem 
überdachten Futtertisch, mit oder ohne Fress-
gitter, an dem die vollständige Ration angebo-
ten wird. 

 

 Bei Vorratsfütterung gewährleisten geeignete 
Verfahren den Tieren ständig Zugang zum Fut-
ter (Dies schließt eine 24-stündige Vorlage von 
Grundfutter über den Futtertrog ein.):  
- bis zu 2 x tägliche Futtervorlage und mind. 

4 x tägliches Anschieben des Futters 
- zeitlich unbegrenzter Zugang zum Futter  

 

 Ein permanenter Zugang zum Futter kann si-
cher gestellt werden z.B. durch technische Ein-
richtungen, die Tiere zur Futteraufnahme an-
regen. 

 

 Falls Fressgitter installiert werden, zählt die 
Zahl der Fressgitterplätze.  

 Ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1,2 : 1 kann 
die notwendige Anzahl auf mindestens  
0,83 Fressgitterplätze je Mastrind reduzieren. 

 Ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1,5 : 1 kann 
die notwendige Anzahl auf mindestens 
0,67 Fressgitterplätze je Mastrind reduzieren. 

Es erfolgt eine Vorratsfütterung mit einem Tier-
Fressplatz-Verhältnis von 1,2 : 1. 

Eine Vorratsfütterung wird gewährleistet durch: 
- bis zu 2 x tägliche Futtervorlage und mind. 

4 x tägliches Anschieben des Futters 
- zeitlich unbegrenzten Zugang zum Futter 

 

 
Technische Einrichtungen ermöglichen einen per-
manenten Zugang zum Futter, so dass ein Tier-
Fressplatz-Verhältnis von max. 1,5 :1 zulässig ist. 

Ein permanenter Zugang zu Futter wird gewähr-
leistet durch: 

- mind. aller 4 Stunden Futteranschieben 
- mind. 6-malige Futtervorlage (z.B. Auto-

matisches Fütterungssystem AFS) 
 

 
BITTE WÄHLEN SIE AUS: 
-  Grundfutterfressplatz mit Fressgitter 

D  Anzahl Mastrindplätze  = 
I  Anzahl Fressgitterplätze  = 
 
Anzahl Fressgitterplätze (I) / Mastrind (D)  = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______ M 
_______ St. 
 
_______ St./MR 
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Anforderung Auslegung / Anwendung Prüfschritte Prüfergebnisse Ja Nein 

Bei Vorratsfütterung ist ein Tier-
Fressplatz-Verhältnis von 1,2 : 1 
zulässig.  
 
Sofern mittels technischer Ein-
richtungen den Tieren ein per-
manenter Zugang zum Futter er-
möglicht wird, ist ein Tier-Fress-
platz-Verhältnis von  
maximal 1,5 : 1 zulässig. 
 
 

 Sofern keine Abtrennung durch ein Fressgitter 
besteht, ist je Mastrind mind. eine Fressplatz-
breite von 0,50 m (< 350 kg) bzw. 0,70 m (> 
350 kg) am Futtertisch zur Verfügung zu stel-
len. 

 Ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1,2 : 1 kann 
die notwendige Futtertischlänge auf mindes-
tens 0,42 m (< 350 kg) bzw. 0,58 m (> 350 kg) 
je Mastrind reduzieren. 

 Ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1,5 : 1 kann 
die notwendige Futtertischlänge auf mindes-
tens 0,34 m (< 350 kg) bzw. 0,47 m (> 350 kg) 
je Mastrind reduzieren. 

 

- Grundfutterfressplatz ohne Fressgitter 
 
J1  Länge des Futtertisches  = 
D1  Anzahl Mastrindplätze < 350 kg = 
 
Meter Futtertisch (J1) / Mastrind (D1)  = 
 
 
J2  Länge des Futtertisches  = 
D2  Anzahl Mastrindplätze > 350 kg = 
 
Meter Futtertisch (J2) / Mastrind (D2)  = 

 
 
_______ m 
_______ MR 
 
_______ m/MR 
 
 
_______ m 
_______ MR 
 
_______ m/MR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erklärung: 

Die obige von mir durchgeführte Prüfung hat ergeben, dass in allen Belangen die baulichen Anforderungen an eine besonders tiergerechte Haltung gemäß Anlage zur RL 

LIE erfüllt werden. Die dazu erforderlichen Angaben habe ich nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt und abgegeben. Ich bestätige, dass diese Angaben vollständig 

sowie sachlich und rechnerisch richtig sind und mit den zum Förderantrag gehörenden Bauunterlagen (wie Bauplan / Bauskizzen, Baubeschreibung etc.) übereinstimmen. 

 

__________________________________ , den ____.____.________ __________________________________________ 
Ort  Datum Unterschrift (bauleitender Architekt bzw. fachkundige Person) 

 


